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die anzahl der zugelassenen Ärzte und Psychothera-
peuten in Deutschland unterliegt einer Bedarfspla-
nung, soll heißen, für x einwohner ist eine Kollegin oder 

ein Kollege für die 
ambulante medizini-
sche Versorgung ein-
geplant. allerdings 
beruhen die Zahlen 
dieser Bedarfspla-
nung auf 1990, vor 
knapp 25 Jahren er-
ho ben, willkürlich, 
ohne wissenschaftli-
che Grund la ge, ohne 
an die Ver la ge rung 
von statio nä ren Leis-
tungen in den ambu-
lanten Sektor zu den-
ken, un be rücksichtigt 
des enormen wis-
sen schaft lichen fort-
schrittes und des 
de mographi schen 
wandels. Ist diese 
Bedarfsplanung heu-
te noch so richtig? 

und ist eine solche Bedarfsplanung überhaupt mit der 
noch verbliebenen freiberuflichkeit des niedergelasse-
nen arztes oder Psychotherapeuten vereinbar? 
Da fällt mir doch die arbeitsweise des weihnachts-
mannes ein. Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig, 
könnte aber trotzdem ein Model für die Zukunft sein. es 
gibt nur einen weihnachtsmann – wer dies bestreitet, 
gehört zur opposition. Dieser eine weihnachtsmann 
hat einen Plan, um sein weihnachtliches aufgabenziel 
zu erfüllen: alle artigen Menschen einer region zum 
24. Dezember zu beschenken und damit glücklich zu 
machen. um dies zu erreichen, hat der alte Mann viele 
kleine fleißige, nicht weihnachtsmännliche Helfer, ei-
nen lichtgeschwindigkeitsschnellen, veganen Lastkraft-
wagen und viele Zaubersprüche. Die erfüllung seines 
aufgabenzieles gelingt ihm dann auch meistens mehr, 
mitunter auch weniger gut. Die Bedarfsplanung des 
weihnachtsmannes ist scheinbar richtig und mit seiner 
freiberuflichkeit noch gut vereinbar.
Doch zurück zu den Ärzten und Psychotherapeuten. De-
ren Bedarfsplanung ist schon lange veraltet und spie-
gelt nicht mehr die gelebte realität wider. allein durch 
den wissenschaftlichen fortschritt in der Medizin haben 
wir eine zunehmende aufsplitterung der fachgruppen 
in Subspezialisten, die nicht mehr an der Grundversor-

gung teilnehmen. Das heißt, durch die Bedarfsplanung 
stimmt zwar die anzahl der Ärztinnen und Ärzte einer 
fachgruppe, aber nicht mehr die durch diese fach-
gruppe zu leistende Basisversorgung. Leistungsver-
schiebungen in andere fachgruppen, Verlängerung 
der wartezeiten und terminprobleme für die grund-
versorgenden Kollegen sind das resultat. Dabei rede 
ich noch gar nicht über die Honorarverschiebungen in 
die, zugegebenermaßen, häufig sehr kostenintensiven 
Subspezialisierungen zulasten der Grundversorger und 
die damit verbundenen Probleme mit dem ärztlichen 
Nachwuchs für die Basisversorgung. Soll heißen, diese 
Bedarfsplanung ist so nicht mehr akzeptabel! es gibt 
dafür zwei Lösungen: 
1. Die Bedarfsplanung wird aufgehoben und der Markt 

reguliert sich selbst mit allen damit verbundenen 
Problemen oder 

2. die Bedarfsplanung wird von einer rein numerischen 
Vergabe pro einwohnerzahl der arzt- oder Psycho-
therapeutensitze auf eine am Leistungsbedarf ori-
entierte Vergabe von Zulassungssitzen umgestellt. 
Diese Planung allerdings würde der ständig aktuellen 
entwicklung des wissenschaftlichen fortschrittes, der 
Morbidität, der Verlagerung von stationären Leistun-
gen in den ambulanten Sektor und des demographi-
schen wandels der Bevölkerung angepasst werden. 

Beim ersten Vorschlag müssten die niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten auch ihre volle freiberuf-
lichkeit zurückbekommen, um die Gesetze des Marktes 
wirken zu lassen. ob das wirklich alle so wollen, bezweif-
le ich. Bleibt also nur Vorschlag Nummer 2! wenn dann 
auch noch der einheitliche Bewertungsmaßstab realitäts-
gerecht und mit festen Preisen angepasst würde, sind 
viele unserer Probleme zu lösen. 
Ich habe dieses Konzept mit dem weihnachtsmann be-
sprochen. er war begeistert. uns kann er diesen wunsch 
leider nicht erfüllen, das müssen wir schon selbst wollen 
und durchsetzen. für die erfüllung aller anderen großen 
und kleinen wünsche, die unter den weihnachtsbaum 
passen, bleibt er natürlich zuständig. auch, weil er 
seine Bedarfsplanung über die Jahrhunderte hinweg 
immer wieder weise angepasst hat. 

Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, allen arzt-
helferinnen und arzthelfern, allen Leserinnen und Le-
sern ein besinnliches weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr.

Ihr

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Foto: privat

Dipl.-Med.
Fridjof Matuszewski

stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
der KVMV
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Als ausgesprochen arbeitsintensiv kann die 9. Vertreterversammlung (VV) in der sechsten Wahlperiode der 
Kassenärztlichen Vereinigung M-V (KVMV) bezeichnet werden. Die Tagesordnung war am 22. November 
2014 mit 14 Punkten reichlich gefüllt. 

Bericht zur Lage

Drei Gesetze auf Bundesebene und eines auf Landes-
ebene, die derzeit diskutiert werden, stellte axel ram-
bow, Vorstandsvorsitzender der KVMV, vor. er erläuter-
te den Inhalt des vorliegenden referentenentwurf für 
das Versorgungsstärkungsgesetz (VSG), ein 
e-Health-Gesetz und ein Präventionsgesetz. 
Dazu fand im Landtag die erste anhörung 
für die lange geplante Novellierung des ret-
tungsdienstgesetzes statt. er äußerte sein 
unverständnis darüber, dass zu dieser anhö-
rung weder die Ärztekammer M-V, noch die 
KVMV eingeladen worden waren, obwohl 
das Gesetz die Zuständigkeitsbereiche bei-
der Körperschaften berühre.
Zum referentenentwurf des VSG sagte der 
Vorsitzende, dass es bei aller Kritik auch 
positive aspekte beinhalte. Das beträfe 
z.B. die Verbesserung der fördermöglich-
keiten mit Mitteln aus dem Strukturfonds, 
die Neuregelung der wirtschaftlichkeits-
prüfungen oder die förderung der allge-
meinmedizinischen weiterbildung. auch der aspekt 
der so genannten Konvergenz sei im Interesse der 
KVMV geregelt. unter diesem Stichwort hatten ein-
zelne Kassenärztliche Vereinigungen (KVen), die in der 
Vergangenheit weniger gute Honorarabschlüsse als die 
KVMV verzeichnen konnten, einen ausgleich zu ihren 
Gunsten gefordert. Der Gesetzesentwurf stelle klar, 
dass es keinen solchen finanzausgleich zwischen den 
einzelnen KVen geben werde. andere regelungen im 
referentenentwurf bezeichnete er hingegen als versor-
gungsgefährdend und ging näher darauf ein. 
anhand von Karten stellte rambow Berechnungen vor, 
die darstellten, dass mehr als 450 arzt- und Psychothe-
rapeutenpraxen in den nächsten Jahren von der KVMV 
aufgekauft werden müssten, wenn das VSG wie im vor-
liegenden entwurf in Kraft träte. „Selbst 30 Hausarztpra-
xen dürften nicht an einen Nachfolger weiter gegeben 
werden, da diese sich in so genannten überversorg-
ten Planungsbereichen befinden“, so rambow. Das 
sei nicht hinnehmbar. Die Verringerung der arztzahlen 
würde durch Praxisaufkäufe in einem eklatanten wider-
spruch zu den Bestrebungen des Bundesgesetzgebers 

stehen, schnellere facharzttermine zu gewährleisten, 
so rambow weiter. Hier sehe der Gesetzesentwurf vor, 
dass die Versicherten von nicht-ärztlichen Mitarbeite-
rinnen in terminservicestellen der KVen unter Berück-
sichtigung der Behandlungsbedürftigkeit innerhalb 
von vier wochen einen facharzttermin erhalten sollen. 

wenn innerhalb dieses Zeitraumes kein termin verge-
ben werden könne, haben die Versicherten anspruch 
auf eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus. 
Durch diese regelung drohe dem bewährten a- und B-
Überweisungsverfahren in M-V faktisch die entwertung, 
fasste rambow zusammen.

fachärztliches ressort

Neben den jüngsten eBM-Änderungen bei der Pauscha-
le für die fachärztliche Grundversorgung (siehe ab S. 13) 
ging fridjof Matuszewski, stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender, auf die im Verhandlungsstadium befindliche 
sondervertragliche regelung zur therapie der Hepatitis C 
mit neuen kostenintensiven arzneimitteln, die Novellie-
rung des rettungsdienstgesetzes M-V und die Änderung 
der Landeshygieneordnung (siehe S. 11) ein. 
Matuszewski konnte weitere fortschritte bei den Be-
reitschaftsdienstpraxen vermelden. es gebe inzwischen 

Vertreterversammlung der KVMV
Von Kerstin Alwardt*

Foto: KVMV/Schrubbe

Dr. Andreas Crusius bei seinem Grußwort
an die Delegierten der Vertreterversammlung.
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Resolution der Vertreterversammlung
Mit der Überschrift „Wohnortnahe ambulante Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in M-V durch geplante 
Regelung zum Aufkauf von Praxen bedroht“ hat die Vertreterversammlung (VV) der Kassenärztlichen Vereini-
gung M-V (KVMV) nach einer intensiven Debatte eine Resolution verabschiedet. Sie wurde auf der jüngsten 
Sitzung am 22. November 2014 in Schwerin beschlossen, mit folgendem Inhalt:

ausweislich des entwurfs eines „Versorgungsstärkungs-
gesetzes“ von Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe sollen zukünftig Praxen in so genannten überver-
sorgten Bereichen in der regel nicht mehr nachbesetzt 
werden, wenn der Inhaber, z. B. aus altersgründen, aus-
scheidet. Die Politik will damit arztsitze aus den städ-
tischen Ballungszentren in ländlich geprägte regionen 
verlagern. ausgerechnet in Mecklenburg-Vorpommern, 
dem am dünnsten besiedelten Bundesland, verkehrt 
sich die beabsichtigte wirkung ins Gegenteil und führt 
zu dramatischen folgen für die wohnortnahe medizi-
nische Versorgung. In Mecklenburg-Vorpommern, das 
aufgrund seiner Struktur die Stärkung der landärztlichen 
Versorgung am nötigsten hat, sollen über 450 arztsitze, 
das sind fast ein fünftel der Praxen, in städtischen und 
ländlichen regionen überflüssig sein. Betroffen wären 
u.a. die Hälfte der Kinderarztpraxen und fachärztlich-
internistischen Praxen im Lande, die ohne Nachfolge 
schließen sollen. Die folgen wären noch weitere wege 
und längere wartezeiten für eltern mit ihren Kindern, 
aber auch für hochbetagte Patienten, die z.B. einer 
Kontrolle ihres Herzschrittmachers bedürfen oder unter 
schwerem rheuma leiden. Das wäre dann in der tat eine 
Zwei-Klassen-Medizin. 

aufgrund des bevorstehenden renteneintrittes vieler 
Ärzte in M-V werden sich diese gesetzlichen Kollate-
ralschäden bereits innerhalb der nächsten drei bis fünf 
Jahre spürbar auswirken und die Struktur der ambulan-
ten Versorgung nachhaltig verändern. Viele Ärzte und 
Psychotherapeuten im Lande stehen nun verunsichert 
vor der frage der weiteren Versorgung ihrer Patienten. 
Darüber hinaus werden die Bemühungen um den ärzt-
lichen Nachwuchs von der Ärztekammer M-V, der Kas-
senärztlichen Vereinigung M-V und der Landesregie-
rung konterkariert. auf so unsicherer Grundlage wird 
kaum ein arzt noch bereit sein, sich für die Übernahme 
einer Praxis ernsthaft zu interessieren. 

Die über 25 Jahre alten, rein statistischen Maßstä-
be, anhand derer sich die so genannte Überversor-
gung bemisst, sind offensichtlich ungeeignet, um 
die tatsächlich notwendige medizinische Versorgung 
abzubilden und können nicht als Grundlage für den 
aufkauf von Praxen dienen. Dies zeigt sich in M-V 
eindrucksvoll. Die Vertreterversammlung der KVMV 
fordert daher die Bundesregierung und den Bundes-
gesundheitsminister dringend auf, diese regelung zu 
überdenken und zu überarbeiten. n

sieben Standorte im Land, drei weitere seien in Vorbe-
reitung. Hier müssten zum teil unter Berücksichtigung 
der lokalen Bedingungen neue wege gegangen wer-
den. So sei es in den sehr ländlich geprägten Berei-
chen, wie etwa in der Kreisstelle Malchin, denkbar, dass 
ein arzt zunächst in der Bereitschaftsdienstpraxis zu 
den Hauptanlaufzeiten die Patienten behandle und im 
anschluss den fahrdienst übernehme, um Hausbesu-
che durchzuführen.

Hausärztliches ressort

Kritik äußerte Dr. Dieter Kreye, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender, an den neu geregelten abrech-
nungsvoraussetzungen beim einsatz von nicht-ärztlichen 
Praxisassistenten (siehe S. 12). Dazu muss ein Hausarzt 

in den vergangenen vier Quartalen entweder 860 Be-
handlungsfälle oder 160 Behandlungsfälle von Patien-
ten, die älter als 75 Jahre sind, nachweisen. Die Struktur-
pauschale, so Kreye, bliebe aber bei 600 fällen stehen. 
„Ich muss also 860 fälle behandelt haben, damit ich 600 
vergütet kriege“, empörte sich Kreye. Die nunmehr im 
eBM vorgesehenen abrechnungskriterien würden dazu 
führen, dass Praxen, die bereits einen Praxisassistenten 
beschäftigten, benachteiligt würden. Dies sei den Ärz-
ten, die viel in die ausbildung des Personals investiert 
hätten, nicht zu vermitteln und auch unter Versorgungs-
aspekten eine Bankrotterklärung. Diese regelungen aus 
Berlin sind deshalb praxisfremd und zeigen einmal mehr, 
wie wichtig die regionale Vertragsfreiheit für die Ärzte 
und Krankenkassen vor ort ist. n

*Kerstin Alwardt ist Leiterin der Pressestelle der KVMV.



12 I 20146 JuStItIarIat

Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (KVMV) hat in ihrer Sit-
zung am 22. November 2014 auf Grundlage der entsprechenden Vorbereitungen ihrer beratenden Ausschüsse 
Änderungen in den nachfolgenden Statuten beraten und beschlossen. 

n Statut über die Durchführung von 
Gemeinschaftsaufgaben und von Maßnahmen

 zur Sicherstellung der vertragsärztlichen 
Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern

Im abschnitt I. förderung der weiterbildung zum facharzt 
für allgemeinmedizin ist unter Ziffer 2. der Buchstabe i) mit 
folgender formulierung neu eingefügt worden:

i) Der Vorstand kann im Einzelfall und unter Berücksichti-
gung regionaler Besonderheiten von den erforderlichen 
Voraussetzungen in den Punkten g) und h) abweichen.

Der abschnitt VII. erhält eine neue Überschrift. Diese lau-
tet: Maßnahmen der Förderung der vertragsärztlichen 
Versorgung.

Im abschnitt VII. ist der § 3 fördermaßnahmen gemäß 
§ 105 SGB V mit folgendem wortlaut neu eingefügt worden:

Maßnahmen zur Förderung der vertragsärztlichen Ver-
sorgung auf der Grundlage des § 105 SGB V sowie de-
ren Finanzierung richten sich nach den aufgrund dieser 
Vorschrift getroffenen Regelungen, insbesondere den 
Beschlüssen des Landesausschusses, den mit den Kran-
kenkassen geschlossenen Verträgen sowie den hierzu 
erlassenen Richtlinien des Vorstandes. Soweit ein Struk-
turfonds gemäß § 105 Abs. 1a SGB V gebildet wurde 
und die in diesem Fonds zur Verfügung stehenden Mit-
tel nicht ausreichen, um innerhalb eines Kalenderjahres 
alle die Förderungstatbestände erfüllenden Anträge 
von Vertragsärzten zu finanzieren, kann der Sicherstel-
lungsfonds ergänzend zur Finanzierung herangezogen 
werden, soweit dies unerlässlich ist, um die Ablehnung 
von Förderanträgen zu vermeiden. Diese Regelung wird 
befristet bis zum 31.12.2015.

n Abrechnungsrichtlinie der Kassenärztlichen 
Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern

unter § 10 – Zahlungen – wurden die Ziffern 3. und 4. wie 
folgt geändert:

...
3. Für ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), das 

in der Organisationsform einer juristischen Person des 
Privatrechts betrieben wird, werden Abschlagszahlun-
gen nach Ziffer 2 nur dann geleistet, wenn deren Ge-
sellschafter ausschließlich natürliche Personen sind und 
diese zur Sicherung von Forderungen der Krankenkas-
sen und der KVMV selbstschuldnerische Bürgschafts-
erklärungen abgegeben haben. Sind bei einem MVZ, 
das in der Organisationsform einer juristischen Person 
des Privatrechts betrieben wird, die Gesellschafter nicht 
ausschließlich natürliche Personen, leistet die KVMV 
Abschlagszahlungen nur dann, wenn das MVZ zur Si-
cherung von Forderungen der KVMV und der Kran-
kenkassen aus dessen vertragsärztlicher Tätigkeit eine 
selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank, die im Ge-
biet der Europäischen Union ansässig ist, in Höhe von 
fünf Abschlagszahlungen beigebracht hat. Für die Be-
rechnung der Höhe einer Abschlagszahlung gilt Ziffer 2 

Änderung von Statuten
Von Thomas Schmidt*

Dipl.-Med. Axel Zirzow, Mitglied des Satzungs- und
Geschäftsordnungsausschuss, stellt die Änderungen
der KVMV-Statuten vor.

Foto: KVMV/Schrubbe
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Die Vertreterversammlung hat am 22. November 2014 
beschlossen, für den Haushalt der Kassenärztlichen 
Vereinigung M-V ab I. Quartal 2015 folgende Verwal-
tungskostenbeiträge vom Honorarumsatz zu erheben:

online-abrechnung = 2,05 Prozent
abrechnung mit Praxiscomputer = 2,25 Prozent
manuelle abrechnung = 3,00 Prozent

Die vorgenannten Verwaltungskostenbeiträge werden 
auch auf Dialysesachkosten, soweit im Gesetz nichts an-
deres vertraglich geregelt ist sowie auf Bereinigungsbe-
träge im Zusammenhang mit Verträgen nach § 73b/c und 
§ 140a SGB V erhoben, soweit diese sachgerecht von den 
Kassen geltend gemacht werden. n rk

Verwaltungskosten -
umlage 2015

Haushaltsmittel der KVMV
im wirtschaftsjahr 2013

Die Kassenärztliche Vereinigung M-V hat gemäß § 78 
Abs. 3 in Verbindung mit § 305b SGB V die Verwen-
dung der Haushaltsmittel zu veröffentlichen. Das Wirt-
schaftsjahr 2013 wurde mit folgenden Ergebnissen 
abgeschlossen:

1. Abrechnungsdaten

Honorarvolumen der Praxen und einrichtungen
(in Mio. euro) 760,9

anzahl Mitglieder 2668

2. Haushaltsdaten

Verwaltungshaushalt aufwand gesamt
(in Mio. euro) 15,7

Verwaltungshaushalt erträge gesamt
(in Mio. euro) 18,5

Verwaltungsvermögen (in Mio. euro) 20,8

aufwand für Sicherstellungsmaßnahmen
(in Mio. euro) 3,0

Investitionen gesamt (in tsd. euro) 481,9

Stellenplan (ohne Kreisstellen) 175

entsprechend. Eine Überprüfung der erforderlichen 
Höhe der Bankbürgschaft erfolgt nach Abschluss der 
Abrechnung des vierten Quartals eines jeden Jah-
res. Über die Modalitäten der Anpassung der Bürg-
schaftshöhe entscheidet der Vorstand der KVMV.

4. Die für das jeweilige Quartal geleisteten Abschlags-
zahlungen sind mit dem für dieses Quartal festge-
stellten Honoraranspruch zu verrechnen. Überzah-
lungen können sofort zurückgefordert oder in den 
Folgequartalen verrechnet werden.
...

n Richtlinie der Kassenärztlichen Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern über die Abhaltung 
von Sprechstunden, Durchführung von Besuchen 
und Regelung der Vertretung von Vertragsärzten  

In diesem Statut wurde in der Überschrift das wort 
„Kas senärzten“ durch das wort „Vertragsärzten“ im 
rahmen der aktuellen Gesetzgebung angepasst.

Im § 2 sind die Nachmittagssprechstunden konkretisiert 
worden durch die Hereinnahme eines Satzes 2:

Als Nachmittagssprechstunden i. S. d. Richtlinie gel-
ten dabei nur solche zwischen 14:00 und 19:00 Uhr.

Im § 7 erfolgte grammatikalisch im Satz 1 eine anpas-
sung auf den Singular, infolge der Zusammenführung 
der Bundesmantelverträge:

Im Übrigen sind die in dem Bundesmantelvertrag 
und der Zulassungsverordnung für Ärzte getroffenen 
Regelungen zu beachten.

Die Statuten treten gemäß Beschluss der Vertreter-
versammlung vom 22. November 2014 und hier gem. 
§ 19 abs. 1 Satzung der KVMV erfolgter Bekanntgabe 
in Kraft. Sie können jeweils in vollem wortlaut auf den 
Internetseiten der KVMV eingesehen werden unter: Für 
Ärzte  Recht/Verträge  Satzungen und Richtlinien 
der KVMV.

*Thomas Schmidt ist Justitiar der KVMV.

http://www.kvmv.info/aerzte/15/20/index.html
http://www.kvmv.info/aerzte/15/20/index.html
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Unter dem Motto „Fit für die Praxis?“ haben die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) Anfang November in Berlin für die Niederlassung geworben. Im Charité-
CrossOver-Gebäude auf dem Medizincampus Mitte nutzten knapp 300 Ärzte in Weiterbildung und Medizin-
studierende das Angebot, mehr über die ambulante Tätigkeit zu erfahren. Dieser Infotag fand innerhalb der 
Nachwuchskampagne „Lass dich nieder!“ statt.

ein direktes Gespräch mit Medizinstudierenden und 
jungen Ärzten zu führen, das war ein wichtiges Ziel des 
großen Infotages. So war die Kassenärztliche Vereini-

gung M-V (KVMV) eine der wenigen Körperschaften, 
die ihren Informations- und Beratungsstand mit einer 
Niederlassungsberaterin und zusätzlich mit zwei Ärzten 
besetzt hatte. Siegfried Mildner und Susanne Schulze, 
beide allgemeinmediziner in Schwerin, fanden reichlich 
Zugang zu den jungen Leuten im eigens dafür eingerich-
teten Niederlassungscafé in einem modernen Lichthof. 
Vor allem Mildner, der seit über 20 Jahren seine Praxis 
betreibt, erzählte locker und ungezwungen aus seinem 
Berufsleben. So war der Stand der KVMV nahezu stän-
dig umringt von jungen Leuten. Nachdem die fragen 
des KBV-Preisausschreibens für den Hauptgewinn, ein 
tablet, geklärt waren, konnten am KVMV-Stand viele 
Niederlassungsfragen beantwortet werden: wie viele 
Sprechstunden muss man bei einer Zulassung anbieten? 
wie hoch ist der anteil der Bürokratie im Verhältnis zur 
ärztlichen tätigkeit? wie bekommt man sein Honorar? 
welche Möglichkeiten gibt es, die ambulante Versor-
gung schon während des Studiums kennenzulernen?... 
und viele mehr. Bei diesen Gesprächen hat der Medizi-

nernachwuchs auch erfahren, welche fördermöglichkei-
ten für allgemeinmediziner bei einer Niederlassung im 
Nordosten angeboten werden. 

eröffnet hat die Veranstaltung 
Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDu). er stellte in 
seinem Grußwort die persönliche 
Zuwendung und das fachliche 
Können der Ärzte heraus. Beides 
sei nicht durch technik zu erset-
zen. Deshalb wolle die Politik 
auch zukünftig genau hinhören, 
was sich Nachwuchsmediziner 
für ihr arbeitsumfeld wünschen. 
KBV-Vorstandsvorsitzender Dr. 
andreas Gassen ermutigte die 
angehenden Ärzte zum Schritt in 
die Selbstständigkeit: „Die Nie-

derlassung bietet deutlich mehr freiheiten als die arbeit 
in der Klinik.“ er fügte hinzu, dass die ausbildungsinhalte 
im Krankenhaus dennoch wichtig seien, um das nötige 
rüstzeug für eine Niederlassung zu sammeln. In einer 
anschließenden Diskussionsrunde zum Medizinstudium 
appellierte regina feldmann an die Politik: „Der weg in 
die Niederlassung muss den jungen Medizinern früh im 
Studium aufgezeigt werden.“ wenn das nicht geschehe, 
sei es nicht verwunderlich, dass sie diesen weg auch spä-
ter nicht einschlagen würden, so feldmann weiter.
etliche Studierende, die meist zwischen den Vorlesun-
gen vorbeischauten, hatten noch keine genaue Vor-
stellung von ihrer beruflichen Zukunft. ausgerüstet mit 
Lunchpaketen, obst, Kaffee oder tee ließen sie sich für 
kurze Zeit in einer gut besuchten Couchecke zufrieden 
nieder. Da es eine gelungene Veranstaltung war, wol-
len KBV und KVen sich auch in Zukunft bundesweit auf 
diese weise an Studierende direkt in den universitäten 
wenden. Parallel erfährt der Medizinernachwuchs alles 
wissenswerte zum thema Niederlassung auf der Inter-
netseite: www.lass-dich-nieder.de. n

*Grit Liborius ist Referatsleiterin 
Verbundweiterbildung der KVMV.

Fit für die Praxis?
Von Grit Liborius*
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Grit Liborius und Dipl.-Med. Siegfried Mildner (v.r.) 
werben beim Ärztenachwuchs für eine Niederlas-
sung in M-V.

http://www.lass-dich-nieder.de/home.html
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Verdacht von Arzneimittelmissbrauch
im Raum Ostvorpommern
Bei einem 26-jährigen Patienten – versichert bei der DaK-Gesundheit – besteht der Verdacht eines 
arzneimittelmissbrauchs. er versucht in verschiedenen arztpraxen, rezepte für Medikamente mit dem 
wirkstoff tilidin zu erhalten. Die KVMV bittet alle Ärzte um erhöhte aufmerksamkeit und möchte dazu 
auffordern, in Zweifelsfällen die angaben des Patienten durch rückfrage beim Hausarzt zu prüfen. n ff

Verhaltensweisen gegen Arzneimittelmissbrauch
Generell sollten alle Ärztinnen und Ärzte bei wünschen 
von in der Praxis unbekannten Patienten insbesondere 
nach suchtrelevanten arzneimitteln, wie z.B. Diazepam 
oder tilidin, Skepsis und große Vorsicht walten lassen. 
es ist sehr ratsam, den Patienten nach seinem Hausarzt 
zu fragen und dessen Praxis anzurufen. Häufig entpuppt 
sich die Konsultation dann als Versuch, die abhängigkeit 
des Patienten zu befriedigen oder gar arzneimittel für 
den illegalen weiterverkauf zu erlangen. ein Süchtiger 
sollte sachgerecht behandelt und Beihilfe zu kriminel-
lem Handeln verhindert werden. Ich bitte alle Ärztinnen 
und Ärzte, die notwendige Sorgfalt walten zu lassen. n

Dr. Dieter Kreye ist stellvertretender Vorsitzender der 
KVMV und Hausarzt in einer Schwerpunktpraxis Sucht 

in Neubrandenburg.

Grundkurs – Hygienebeauftragte Ärzte
in ambulanten Praxen
Ausgerichtet durch: Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der universitätsklinik ros-
tock (IMIKro); Termine: Samstag, 14. februar 2015, 8.00 bis 17.30 uhr; Mittwoch, 18. februar 2015, 14.00 bis 
19.30 uhr; Samstag, 28. februar 2015, 8.00 bis 14.00 uhr; Mittwoch, 18. März 2015, 14.00 bis 19.30 uhr bzw. 
Samstag (noch nicht festgelegt) e-learning Module; Ort: universitätsmedizin rostock, Seminarraum 125 bzw. 
126, Institutsgebäude Schillingallee 70, 18057 rostock.
Voraussetzungen für die Teilnahme: approbation, facharztstatus; Umfang des Unterrichts: 28 unterrichts-
stunden im Präsenzunterricht, 12 Stunden mittels e-learning Modulen; Teilnehmerzahl: maximal 18.
Anmeldung: Sekretariat des IMIKro, Johanna wagner, tel. 0381.494 5901, e-Mail: johanna.wagner@med.
uni-rostock.de und Gudrun riedel, tel. 0381.494 5919, e-Mail: gudrun.riedel@med.uni-rostock.de; Teilnahme-
gebühren: 700 euro pro teilnehmer. n� se

Foto: shutterstock/urfin

mailto:johanna.wagner@med.uni-rostock.de
mailto:johanna.wagner@med.uni-rostock.de
mailto:gudrun.riedel@med.uni-rostock.de
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Aufgrund zunehmender politischer Krisen und kriegerischer Auseinandersetzungen weltweit sind immer 
mehr Menschen auf der Flucht. Deshalb stieg im Land die Zahl der Asylbewerbungen in diesem Jahr um rund 
das Dreifache an. Diese Tendenz belastet den Ablauf in einigen Arztpraxen spürbar, vor allem wenn Sprach-
barrieren die medizinische Hilfe behindern.

eine gynäkologische akutsprechstunde, Mittwoch-
morgen, 10.15 uhr: „Die frau selbst spricht nur ara-
bisch, der Mann schlechtes englisch, sie stammen aus 
Syrien. Die Verständigung findet mit einem Überset-
zungsprogramm auf dem Smartphone statt“, berichtet 
Dr. Christine fath, frauenärztin in Demmin. Sie habe 
zwar ein Notfallgeschehen ausschließen können, war 
aber trotz bester ärztlicher absichten nicht zufrieden 
mit der Behandlung. an diesem Vormittag versorgt 
die Ärztin noch zwei akutpatientinnen jeweils aus dem 
arabischen und afrikanischen raum. Zurück bleiben das 
unbehagen, ob die Patientinnen wirklich die therapien 
verstanden haben und ein volles wartezimmer. Denn 
die unzureichende Verständigung hat sehr lange, zu 
lange für das volle Bestellbuch gedauert. 

Im Land ist die anzahl der asylbewerber in den ver-
gangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. wurden bis 
ende august 2013 noch nahezu 1.300 asylbewerber 
aufgenommen, waren es im gleichen Zeitraum dieses 
Jahres bereits 2.257. Das sei ein Plus von 74 Prozent, 
sagt Matthias Köpp, Geschäftsführer des Land-
kreistages. ende Juli lebten 4.255 asylbewerber in 
M-V. Sie kommen meist aus Ghana, afghanistan, 
Syrien, Iran, Serbien oder russland.

eine frauenärztin aus dem Landkreis rostock be-
richtet von schwerwiegenden erkrankungen. Sie 
behandele schwangere asylbewerberinnen mit Vari-
zelleninfektion, mit extremer Hyperemesis gravidarum 
bei zusätzlicher Heliobacter- und rötelninfektion oder 
mit fetaler ZNS-fehlbildung und Myelomeningocele. 
„erschwerend dazu kommt, dass die Patientinnen sehr 
ängstlich sind“, schreibt die Gynäkologin. „um den 
frauen die Notwendigkeit der Spezialbehandlungen 
(amniocentese, feindiagnostik, Schwangerschaftsab-
bruch, genetische Beratung) verständlich zu machen“, 
so die Ärztin, bedürfe es unbedingt einer besseren 
Verständigung.

asylbewerbern mit anspruch auf Grundleistungen sind 
nach dem asylbewerberleistungsgesetz Behandlungen 
akuter erkrankungen und Schmerzzustände zu gewäh-
ren, teilt das Innenministerium M-V auf Nachfrage mit. 

Zu den Leistungen „kann in fällen, in denen der Hil-
fesuchende der deutschen Sprache nicht hinreichend 
mächtig ist, die Übernahme der Kosten sprachlicher 
Hilfeleistungen gehören“. Das Ministerium erörtert, 
dass zunächst die Möglichkeit einer unentgeltlichen 
Hilfestellung durch Verwandte, Bekannte oder sonstige 
nahestehende Personen auszuschöpfen und nur in aus-
nahmefällen ein Berufsdolmetscher hinzuzuziehen sei. 
„Von einem solchen ausnahmefall ist auszugehen, wenn 
die Dienste des Sprachmittlers zum Zwecke der Durch-
führung einer ärztlichen (gynäkologischen) Behandlung 
erforderlich und wegen der gegebenenfalls höchstver-
traulichen Natur der dabei zu führenden Gespräche 
dafür allein ein von Berufs wegen zur Verschwiegenheit 
verpflichteter Dolmetscher in Betracht kommt“, schreibt 
das Innenministerium am 4. November 2014.

In der regel greifen Behörden bei Bedarf auf die vor-
handenen Dolmetscherbüros zurück. Das amt für Mi-
gration und flüchtlingsangelegenheiten nimmt z.B. 
auch Übersetzer der außenstelle des Bundesamtes für 

Migration und flüchtlinge M-V in Nostorf-Horst, tel.: 
038847.20-0, im Landkreis Ludwigslust-Parchim in an-
spruch. In Schwerin gibt es das Projekt SPuK, ein Netz-
werk, das Sprachdienstleistungen für den Gesundheits- 
und Sozialbereich anbietet, zu finden unter: www.spuk.
info/schwerin/. In rostock hilft der Verein Diên Hông 
bei Übersetzungen. Die Modalitäten der Sprach- und 
Integrationsmittler sind zu finden unter: www.dien-
hong.de/ziele-und-angebote/sprint-rostock/. auch hilft 
der Landesverband der Dolmetscher und Übersetzer 
M-V mit Sitz in Neubrandenburg weiter. unter: www.
bdue-mv.de/ steht eine landesweite onlinesuche zur 
Verfügung. Die Kosten für die Übersetzung des so ge-
nannten „höchstvertraulichen Gesprächs“ übernimmt 
das für die Belange von asylbewerbern verantwortliche 
Innenministerium des Landes. n

Flüchtlinge in der Arztpraxis
Von Kerstin Alwardt

Ende Juli lebten 4.255 Asylbewerber 
in Mecklenburg-Vorpommern. 

http://www.spuk.info/schwerin/
http://www.spuk.info/schwerin/
http://www.dienhong.de/ziele-und-angebote/sprint-rostock/
http://www.dienhong.de/ziele-und-angebote/sprint-rostock/
http://www.bdue-mv.de/
http://www.bdue-mv.de/
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Für alle Arztpraxen ist in der Landeshygieneverordnung M-V (MedHygVO) die Erfüllung der hygienischen 
Mindestanforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb von medizinischen Einrichtungen sowie das Vorhal-
ten eines Hygieneplans vorgeschrieben. Daneben gibt es spezielle Verpflichtungen, die sich im niedergelas-
senen Bereich nur für Einrichtungen des ambulanten Operierens und für die Dialyseeinrichtungen ergeben. 
Teil II der Journal-Serie:

Die MedHygVo besagt, dass die einrichtungen des 
ambulanten operierens und Dialyseeinrichtungen 
Krankenhaushygieniker und Hygienefachkräfte zu 
beschäftigen sowie Hygienebeauftragte Ärzte zu be-
stellen haben. Dabei gilt eine Übergangsregelung bis 
zum 31. Dezember 2016. Das heißt, fachlich geeig-
netes Personal darf auch dann eingesetzt werden oder 
bestellt sein, wenn die anforderungen an die Qualifi-
kationen nach der MedHygVo noch nicht erfüllt sind.

n Krankenhaushygieniker 

Der Krankenhaushygieniker ist zuständig für die Prä-
vention und Kontrolle von nosokomialen Infektionen 
und für fragen des Infektions- und Gesundheitsschut-
zes. Da nicht jede operierende Praxis einen Kranken-
haushygieniker anstellen kann, sollten die betreffenden 
Praxen durch einen externen Krankenhaushygieniker 
ihrer wahl aufgesucht werden. Dieser schätzt seiner-
seits entsprechend der Praxisgröße und des Behand-
lungsspektrums das risikopotential der Praxis ein und 
berät die Praxisinhaber. In der folge wird dieser Hy-
gieneexperte zu einer externen Beratung ein bis vier 
Mal pro Jahr hinzugezogen. Diese Beratungsleistun-
gen sind durch die ambulante einrichtung selbst zu 
veranlassen und zu planen. Da es bundesweit zu we-
nige Krankenhaushygieniker gibt, hat die Kassenärzt-
liche Vereinigung M-V (KVMV) in Beratungen mit dem 
Landesgesundheitsamt eine Übersicht erstellt, wer für 
die Begehung im ambulanten Bereich angefragt wer-
den kann: 

Institut für Medizinische Diagnostik Greifswald
•	PD Dr. med. habil. Nils-olaf Hübner, facharzt für 

Hygiene und umweltmedizin
•	Dr. rer. nat. wolfgang Gierer, Krankenhaushygieniker, 

Klinischer Mikrobiologe

Medizinisch Diagnostisches Zentrum Vorpommern
•	Dr. med. Peter rudolph, facharzt für Hygiene und 

umweltmedizin

Darüber hinaus können selbstverständlich auch andere 
Krankenhaushygieniker für eine Beratung hinzugezo-
gen werden. Die Ärztekammer M-V hat ein Curriculum 
„Krankenhaushygiene“ mit 200 Stunden verabschie-
det. Diese fortbildung berechtigt Ärzte aller fachrich-
tungen, als Krankenhaushygieniker tätig zu werden. 
Interessierte Ärzte sind sehr willkommen, diese Quali-
fikation zu erlangen. 

n Hygienefachkräfte

auf die Hygienefachkräfte, die laut MedHygVo eben-
falls in oP- und Dialysepraxen vorgehalten werden 
müssen, soll in einem späteren Journalartikel eingegan-
gen werden. Hier besteht noch Beratungs- und abstim-
mungsbedarf mit dem Landesministerium für arbeit, 
Gleichstellung und Soziales. 

n Hygienebeauftragter arzt/Ärztin 

ambulante operateure und Dialysepraxen haben je-
weils mindestens einen in der einrichtung tätigen arzt 
zum Hygienebeauftragten arzt zu bestellen. Dieser 
muss eine facharztanerkennung und an einer von einer 
Landesärztekammer anerkannten strukturierten curri-
cularen fortbildung zum Hygienebeauftragten arzt im 
umfang von mindestens 40 Stunden erfolgreich teilge-
nommen haben.

Der nächste Grundkurs für Hygienebeauftragte Ärzte 
in ambulanten Praxen findet am 14. februar 2015 in 
der universitätsmedizin rostock statt (siehe S. 9). für 
weitere Informationen steht der Geschäftsbereich Qua-
litätssicherung der KVMV unter tel.: 0385.7431 387 zur 
Verfügung. n

*Silke Seemann ist stellvertretende Leiterin
der Qualitätssicherung der KVMV.

Verpflichtende Maßnahmen
bei ambulanten Operationen und Dialyse

Von Silke Seemann*

http://www.kvb.de/praxis/praxisfuehrung/hygiene-und-medizinprodukte/medizinische-hygieneverordnung/dialyseeinrichtungen/
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Der Bewertungsausschuss hat anfang November 2014
in seiner 339. Sitzung Beschlüsse zur förderung der haus- und
fachärztlichen Grundversorgung gefasst. 

n Hausarzt-eBM

Hausärzte können für die tätigkeit eines nicht-ärztlichen 
Praxisassistenten auch in nicht unterversorgten Gebie-
ten Leistungen abrechnen. Neben der Änderung der 
Delegations-Vereinbarung, anlage 8 BMV-Ä, werden 
neue Gebührenordnungspositionen (GoP) im Kapitel 3 
des eBM aufgenommen, verbunden mit notwendigen 
ergänzungen der Präambel zur Berechnung der rele-
vanten Behandlungsfallzahl. 

n Aufnahme eines Abschnittes 
für die hausärztlichen Versichertenpauschalen 

Der neue unterabschnitt 3.2.1.1. wurde ausschließlich 
für die Versichertenpauschalen der hausärztlichen Ver-
sorgung nach GoP 03000, 03010 und 03030 gebildet.

n Aufnahme eines Abschnittes für die 
versorgungsbereichsspezifische Vorhaltung und 
ärztlich angeordnete Hilfeleistungen 

Im neuen unterabschnitt 3.2.1.2. für die versorgungs-
bereichsspezifische Vorhaltung und ärztlich angeord-
neten Hilfeleistungen werden neben der bekannten 
Vorhaltepauschale nach GoP 03040 die Leistungen 
des nicht-ärztlichen Praxisassistenten nach GoP 03060, 
03062 und 03063 verankert. Die Berechnung dieser 
Leistungen ist an eine Genehmigung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung M-V (KVMV) geknüpft. Hierzu sind 
folgende Voraussetzungen in der Praxis zu erfüllen: 

1. anzeige der tätigkeit von nicht-ärztlichen Praxis-
assistenten mit mindestens 20 wochenstunden

2. Durchschnittliche Behandlungsfallzahl in den letzten 
vier Quartalen 
entweder 860 Behandlungsfälle, 
für jeden weiteren Hausarzt der Praxis werden 640 
Behandlungsfälle zugrunde gelegt 
oder 160 Behandlungsfälle von Patienten, die älter 
als 75 Jahre sind, 
für jeden weiteren Hausarzt der Praxis werden 120 
Behandlungsfälle zugrunde gelegt.

n Neuaufnahme der GOP 03060 als Zuschlag 
zur Vorhaltepauschale

Zur unterstützung der hausärztlichen Versorgung 
durch qualifizierte nicht-ärztliche Praxisassistenten wird 
je Behandlungsfall, bei dem die Vorhaltepauschale 
nach GoP 03040 abgerechnet wird, ein Zuschlag von 
22 Punkten gewährt. Der Höchstwert dieser neuen 
GOP 03060 beträgt je Praxis 12.851 Punkte und wird 
bei erfüllung der Voraussetzungen automatisch von 
der KVMV hinzugesetzt. 

n Neuaufnahme der Besuche und Mitbesuche 
nach GOP 03062 und 03063

Die eigentlichen Besuchs- und Mitbesuchsleistungen des 
nicht-ärztlichen Praxisassistenten werden aus dem ab-
schnitt 40.18 des eBM in den neuen abschnitt 3.2.1.2. 
überführt. 

GOP 03062 (alt GoP 40870)
GOP 03063 (alt GoP 40872)

Die ausschlüsse und festlegungen wurden in analogie 
übernommen, so dass der abschnitt 40.18 entfällt. Je-
der Haus- und Mitbesuch wird ohne Mengenbegren-
zung und extrabudgetär vergütet.

Die Vertragspartner haben sich geeinigt, dass im Zuge 
einer Übergangsregelung die GoP 03060, 03062 und 
03063 bereits mit Beginn der ausbildung eines Mitarbei-
ters zum nicht-ärztlichen Praxisassistenten berücksichtigt 
werden. Die ausbildung muss bis zum 30. Juni 2016 ab-
geschlossen sein. 

n Änderung des Leistungsinhaltes des hausärzt - 
lichen Gespräches nach GOP 03230 und 04230

In der Leistungslegende der Gesprächsleistung wird 
die einschränkung der Berechnungsfähigkeit auf le-
bensverändernde erkrankungen gestrichen. Nun mehr 
sind die GOP 03230 und 04230 für ein problem-
orientiertes ärztliches Gespräch, das aufgrund der art 

EBM-Änderungen zum 1. Januar 2015 
Von Maren Gläser*
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und Schwere der erkrankung erforderlich ist, berech-
nungsfähig. Die Gesprächsbudgetierung gemäß Prä-
ambel 3.1 Nr. 9 bzw. 4.1 Nr. 11 wurde nicht aufgeho-
ben und gilt weiter.

n Neuaufnahme der GOP 04356 und Anpassung 
des Leistungsinhaltes der GOP 04355

Neben der sozialpädiatrisch orientierten eingehen-
den Beratung, erörterung und/oder abklärung nach 
GoP 04355 wird eine Zuschlagsposition für die wei-
terführende sozialpädiatrische Versorgung in den 
abschnitt 4.2.4 aufgenommen. Die neue GOP 04356 
ist mit 195 Punkten bewertet und kann zweimal im 
Krankheitsfall, d.h. im Bedarf auch zweimal im Quartal 
berechnet werden.

abrechnungsvoraussetzungen sind der Nachweis ei-
ner sozialpädiatrischen Qualifikation bzw. im Zuge 
einer Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2016 eine 
durchschnittliche abrechnung der GoP 04355 in 
50 Behandlungsfällen, bezogen auf die abrechnung in 
den Vorquartalen. 

Im Zuge der Neuaufnahme der GoP 04356 wird der 
Leistungsinhalt der GOP 04355 angepasst, indem zu-
sätzlich zwei Diagnosen, t73 Schäden durch sonstigen 
Mangel sowie t74 Missbrauch von Personen, aufge-
nommen werden.

ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Leistun-
gen der Sozialpädiatrie auch zur abklärung der aufge-
führten erkrankungen berechnet werden können.  

n Zuschlag zur Pauschale 
für die fachärztliche Grundversorgung

Im fachärztlichen Versorgungsbereich wird für jede Pau-
schale für die fachärztliche Grundversorgung (PfG) eine 
Zuschlagsziffer eingeführt, die extrabudgetär vergütet 
wird. Die Bewertung der neuen PfG-Zuschläge für die 
einzelnen abrechnungsgebiete entspricht 26,7 Prozent 
der Bewertung der jeweiligen PfG. 

n Neue PFG für Internisten mit Schwerpunkt

für die Internisten mit Schwerpunkt wird je Schwer-
punkt eine PfG neu aufgenommen. Sie kann jedoch 
nur in den Behandlungsfällen berechnet werden, in de-
nen ausschließlich die Grundpauschale und/oder der 
wirtschaftlichkeitsbonus abgerechnet werden. Mit der 
neuen PfG für Internisten mit Schwerpunkt ist auch ein 
PfG-Zuschlag verbunden.

n Anpassung der PFG für Nervenheilkunde und 
Psychiatrie sowie Gynäkologie

aufgrund des Leistungs- und abrechnungsspektrums 
wird die PfG nach GoP 21218 für das bisherige ab-
rechnungsgebiet Nervenheilkunde und Psychiatrie 
getrennt. unter Berücksichtigung der PfG-relevanten 
Behandlungsfälle und zur Stützung der Psychiatrie wird 
die GoP 21218 von 40 auf 44 Punkte aufgewertet. 
für das abrechnungsgebiet Nervenheilkunde wird die 
PfG nach GoP 21225 neu aufgenommen. Die Bewer-

tung ist, wie das abrechnungsgebiet Neurologie, mit 
39 Punkten neu festgelegt worden. 

für das abrechnungsgebiet Gynäkologie wird unter 
aufnahme der GoP 01701, 01783, 01792, 01816, 
01833 und 01840 als Leistungen der gynäkologischen 
Grundversorgung die PfG von 30 auf 24 Punkte ab-
gesenkt.

n facharzt-eBM

Foto: clipdealer
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fragen zur Genehmigungserteilung für die nicht-ärzt-
lichen Praxisassistenten sind an Monika Schulz, tel.: 
0385.7431 383, und für die Sozialpädiatrie an anke Vo-
glau, tel.: 0385.7431 377, im Geschäftsbereich Qualitäts-
sicherung zu richten. für alle abrechnungsfragen stehen 
die Gruppenleiterinnen der fachbereiche zur Verfügung.
aufgrund dessen, dass die Beschlüsse im Bereich der Pä-
diatrie sehr kurzfristig gefasst wurden, wird die ausliefe-

rung  des neuen eBM auf anfang Januar 2015 verschoben. 
Die Veröffentlichung der Beschlüsse erfolgt in einem 
der nächsten Deutschen Ärzteblätter. Sie stehen unter 
dem Vorbehalt der Nichtbeanstandung durch das Bun-
desgesundheitsministerium. n

*Maren Gläser ist Leiterin
der Abrechnungsabteilung der KVMV.

n Übersicht der PFG und Zuschläge ab 1. Januar 2015

Abrechnungsgebiet PFG

Wert PFG

in Punkten

Zuschlag

PFG

Wert

in Punkten

anästhesiologie 05220 75 05222 20

augenheilkunde 06220 21 06222 6

Chirurgie 07220 32 07222 9

Gynäkologie 08220 24 08222 6

Hals-Nasen-ohrenheilkunde 09220 27 09222 7

Dermatologie 10220 18 10222 5

Innere Medizin, ohne Schwerpunkt 13220 41 13222 11

Innere Medizin, mit Schwerpunkt 

Angiologie 13294 41 13296 11

Endokrinologie 13344 41 13346 11

Gastroenterologie 13394 41 13396 11

Hämatologie/Onkologie 13494 41 13496 11

Kardiologie 13543 41 13544 11

Nephrologie 13594 41 13596 11

Pneumologie 13644 41 13646 11

Rheumatologie 13694 41 13696 11 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 14214 85 14216 23

Neurologie 16215 39 16217 10

orthopädie 18220 31 18222 8

Phoniatrie und Pädaudiologie 20220 27 20222 7

Psychiatrie 21218 44 21219 12

Nervenheilkunde 21225 39 21226 10

Psychosomatik und Psychotherapie 22216 164 22218 44

Psychotherapie (ärztlich und psychologisch),
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 

23216 164 23218 44

urologie 26220 35 26222 9

Physikalische und rehabilitative Medizin 27220 65 27222 17
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Die energie BKK, befristet bis zum 31. Dezember 2015, und die GROZ-BECKERT BKK, bis auf widerruf, verzichten 
auf die Genehmigungspflicht bei Verordnungen außerhalb des regelfalls nach § 8 absatz 4 der Heilmittel-richtli-
nie. eine aktualisierte Übersicht der Krankenkassen, die auf die Genehmigung von Heilmittelverordnungen außer-
halb des regelfalls verzichten, ist auf der Internetseite der KVMV einzusehen unter: Für Ärzte  Arznei-/Heilmittel 
 Verordnungshinweise für Heilmittel. n sl

Die BKK Kassana fusioniert ab 1. Januar 2015 mit der BKK VerbundPlus und die BKK PHOENIX ist bereits mit 
der Novitas BKK fusioniert. Soweit Patienten sich noch mit der Gesundheitskarte der bisherigen BKK PHoeNIx 
bzw. ab 1. Januar der fusionierten BKK Kassana in der Praxis vorstellen, gelten die Leistungen des Vertrages zur 
Hausarztzentrierten Versorgung zwischen dem Hausärzteverband M-V und der arGe-HzV auch für diese Versicher-
ten. allerdings müssten sie die teilnahme am Vertrag erklärt haben.

Verzicht auf die Genehmigung von
Heilmittelverordnungen außerhalb des Regelfalls

n BKK-Fusionen – Auswirkung
 auf die Hausarztzentrierte Versorgung

n�Auswirkungen auf den Vertrag über ein
 ergänzendes Hautkrebsscreening

Neben der BKK Kassana (Fusion mit 
der BKK VerbundPlus) fusioniert ab 
1. Januar 2015 auch die BKK MEDI-
CUS (Fusion mit der BKK VBU).

Sollten sich Versicherte ab 1. Januar 
mit einer Gesundheitskarte der BKK 
Kassana oder der BKK MeDICuS in der 
Praxis vorstellen, können sie ebenfalls 
die Leistungen des Vertrages über ein 
ergänzendes Hautkrebsscreening mit 
dem BKK-Landesverband NorDweSt 
in anspruch nehmen.

aktuelle aufstellung der beteiligten Betriebskrankenkassen zu den Verträgen sind auf den Internetsei-
ten der KVMV zu finden unter: Für Ärzte  Recht/Verträge  Verträge und Vereinbarungen der KVMV. 
für weitere fragen steht Jeannette wegner aus der Vertragsabteilung unter tel.: 0385.7431 394 zur 
Verfügung. n jw
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http://www.kvmv.info/aerzte/40/40/index.html
http://www.kvmv.info/aerzte/15/index.html
http://www.kvmv.info/aerzte/15/30/index.html
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Die Krankenkassen stellen bei der Gemeinsamen Prüfungsstelle der Ärzte und Krankenkassen M-V Anträ-
ge zur Einleitung eines Prüfverfahrens im Rahmen der Verordnung von Leistungen (Arzneimittel, häusliche 
Krankenpflege, Krankentransport u.a.). Im Folgenden soll eine Übersicht über praxisrelevante Arzneimittel 
aufgeführt werden, bei deren Verordnung mehrfach Prüfanträge gestellt wurden sowie die Begründung der 
antragstellenden Krankenkassen für die Einleitung des Prüfverfahrens.

n Myoson direct®, AHP 200®, Tepilta® 
Bei fiktiv zugelassenen arzneimitteln handelt es sich um 
Präparate, bei denen das Nachzulassungsverfahren auf-
grund nicht ausreichender Prüfung über Qualität, wirk-
samkeit und unbedenklichkeit noch nicht endgültig 
abgeschlossen ist. Diese Medikamente sind laut recht-

sprechung des Bundessozialgerichts für gesetzlich 
krankenversicherte Patienten nicht verordnungsfähig.
anmerkung: Die Liste der derzeit fiktiv zugelassenen Me-
dikamente und weiterführende erläuterungen zu diesem 
thema sind nachzulesen unter: www.kvmv.de  Arznei-/
Heilmittel  Fiktiv zugelassene Arzneimittel.

Verordnung fiktiv zugelassener arzneimittel

Verordnung außerhalb der Zulassung

Verordnung trotz ausschluss der Verordnungsfähigkeit durch arzneimittel-richtlinie

Anträge der Krankenkassen zur Prüfung
der Verordnung von Arzneimitteln

Von Jutta Eckert*

n Resolor®

Das zugelassene arzneimittel resolor® wurde trotz Ver-
ordnungsausschluss für Männer verordnet. Bei resolor 
handelt es sich um ein arzneimittel, welches nur zur 
symptomatischen Behandlung von chronischer Verstop-
fung bei frauen angezeigt ist, bei denen Laxativa kei-
ne ausreichende wirkung erzielen. eine Verordnung für 
Männer ist aufgrund fehlender Studien nicht möglich.

n Yentreve®

Das zugelassene arzneimittel yentreve® wurde trotz 
Verordnungsausschluss für Männer verordnet. yen-
treve® ist in Deutschland nur für die Behandlung von 
Harninkontinenz bei frauen verordnungsfähig.

n Abstral® 800 µg, Actiq®, Effentora®

Laut fachinformation (Stand November 2011) sind die-
se fentanylhaltigen arzneimittel für die Behandlung von 
Durchbruchschmerzen bei erwachsenen Patienten, de-
ren chronische tumorschmerzen bereits mit opioiden 
behandelt werden, zugelassen. Die Verordnungen er-
folgten für Patienten, bei denen keine tumorerkrankun-
gen bekannt sind und somit außerhalb der Zulassung.

n Bonviva® 
Bonviva® ist zur therapie der osteoporose bei postme-
nopausalen frauen zur reduktion des risikos von verte-
bralen frakturen zugelassen. Der einsatz bei Männern 
erfolgt somit im nicht genehmigten off-Label-use.

n Gumbaral®, Hyalart®

Die Präparate gehören zur Gruppe der antiarthrotika 
und Chondroprotektiva. Diese sind laut anlage III, Ziffer 9 
der arzneimittel-richtlinie (aM-rL) ohne ausnahme von 
der Verordnung ausgeschlossen.

n Pangrol®, Panzytrat®, Ozym®, Kreon®

Pankreasenzyme sind laut anlage III der aM-rL, Ziffer 25, 
von der Verordnungsfähigkeit ausgenommen, es sei 
denn, sie werden zur Behandlung der chronisch exokrinen 

Pankreasinsuffizienz oder der Mukoviszidose eingesetzt. 
anmerkung: werden diese Präparate bei den genann-
ten ausnahmeindikationen eingesetzt, muss die Diag-
nose in den Behandlungs- oder Dauerdiagnosen des 
betreffenden Patienten erfasst sein.

n Arthotec forte®

aus der aM-rL, anlage III, Ziffer 18 geht hervor, dass für 
antiphlogistika oder antirheumatika in fixer Kombinati-
on mit anderen wirkstoffen ein Verordnungsausschluss 

http://www.kvmv.info/aerzte/40/50/index.html
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Die Ständige Impfkommission (StIKo) am robert Koch-
Institut (rKI) empfiehlt seit 2010 allen Jahrgängen ab 
1970 mit unklarer Immunität eine Impfung gegen Ma-
sern. Diese empfehlung hat der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in die Schutzimpfungs-richtlinie (SI-rL) über-
nommen und damit die Leistungspflicht der gesetzlichen 
Krankenkassen für dieses Vorgehen festgelegt.

für die behandelnden Ärzte bedeutet das, dass bei al-
len Mädchen und jungen frauen mit Kinderwunsch der 
Masernimpfschutz überprüft werden muss. Bei unkla-
rem Immunstatus sollte unbedingt eine Impfung gegen 
Masern, Mumps und röteln, immer als MMr, verab-
reicht werden. eine zu viel gegebene Impfung schadet 
nicht – im schlimmsten fall wird die Impfung durch die 
körpereigene Immunabwehr zerstört. Der so genannte 
Nestschutz der Säuglinge hält bei geimpften Müttern 
etwa fünf bis sechs Monate nach der Geburt an. wenn 
Mütter die Masern selbst durchgemacht haben, ist das 
Kind noch länger gegen eine Infektion mit Masern ge-
schützt. Dennoch bleibt eine Lücke bis zu der von der 
StIKo empfohlenen und in die SI-rL aufgenommenen 
ersten Impfung gegen Masern, Mumps, röteln und 
Varizellen ab dem elften Lebensmonat. Deshalb soll-
ten Säuglinge bei grassierenden Masern nicht in gro-
ße Menschenansammlungen mitgenommen werden. 
ebenfalls sollten ihre Kontaktpersonen, wie Geschwis-
ter, die ab 1970 geboren sind, auch gegen Masern 

geimpft sein. Beim Besuch einer Gemeinschaftsein-
richtung, wie Kindertagesstätte, muss darauf geachtet 
werden, ob bei den älteren Kindern der Impfschutz 
gegen Masern vorhanden ist. es ist sinnvoll, dass alle 
behandelnden Ärzte die werdenden Mütter auf diese 
wichtigen aspekte hinweisen. n

Dipl.-Med. Ulrich Freitag ist Facharzt für Frauenheilkunde in Wismar,
Vorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte M-V und Beisitzer im Bundesvorstand.

Ein Muss – Masernimpfung für Frauen
mit Kinderwunsch

besteht und somit eine Verordnung zu Lasten der ge-
setzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen ist.
anmerkung: ausgenommen von dieser regelung sind 
fixe Kombinationen aus einem nichtsteroidalen anti-

rheumatikum (NSar) mit einem Protonenpumpenhem-
mer (PPI) bei Patienten mit einem hohen gastrointesti-
nalen risiko, bei denen die Behandlung mit niedrigen 
Dosen des NSar und/oder PPI nicht ausreichend sind.

Achtung: es handelt sich um eine rein informative Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung M-V über an-
träge und Begründungen der Krankenkassen. Die entscheidung über eine Verletzung der aM-rL und anderer 
gesetzlicher und untergesetzlicher Vorgaben im Bereich verordneter Leistungen trifft die Gemeinsame Prü-
fungsstelle der Ärzte und Krankenkassen M-V. n

*Dipl.-Med. Jutta Eckert ist Abteilungsleiterin der Medizinischen Beratung der KVMV.
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Der Berufsverband der Frauenärzte M-V hatte am 15. November 2014 zum landesweiten Gynäkologentag ein-
geladen. Zum 20. Jubiläum hatte der Verband ein umfangreiches und anspruchsvolles Tagungsprogramm ge-
staltet.  Dementsprechend kamen nahezu 140 Teilnehmer in den Technologiepark nach Rostock Warnemünde.

Landeschef ulrich freitag, facharzt für frauenheilkun-
de in wismar, begrüßte nicht ohne Stolz seine ambu-
lant und stationär tätigen Kolleginnen und Kollegen 
zum nunmehr 20. landesweiten Gynäkologentag M-V. 

an die Grußworte der Landesärztekammer und der 
Kassenärztlichen Vereinigung M-V schloss sich ein ta-
gungsprogramm von zwölf themenangeboten mit 
hochkarätigen referenten aus der gesamten Bundes-
republik an. Neben fachspezifischen themen wie etwa 
der frühgeburten-Prävention und des Nutzens geneti-
scher tests für die therapieentscheidung beim Mam-
makarzinom umfasste das angebot auch Vorträge zu 
rechtsfragen in der frauenärztlichen Praxis sowie zur 
aktuellen Berufspolitik. Zu letzterem thema referierte 
der Präsident des Berufsverbandes der frauenärzte, 
Dr. Christian albring, der eigens aus Hannover ange-
reist war. Die referentinnen und referenten nutzten die 
Gelegenheit der Jubiläumsveranstaltung und hoben zu 
Beginn ihrer Vorträge unisono das große engagement 
des Landesvorsitzenden ulrich freitag für den Verband 
hervor, was durch das auditorium mit entsprechendem 
Beifall unterstützt wurde. 

ein Glanzlicht in der bis auf den letzten Platz ausge-
buchten Veranstaltung setzte Prof. Dr. Heinz-Herbert 
Büttner mit seinem festvortrag. er warf die frage auf: 
„Gibt es den guten arzt?“ Heiter, pointiert, hintergrün-

dig und bisweilen auch nachdenklich skizzierte er den 
arzt als „Kompromissfigur im Spannungsfeld verschie-
dener Interessengruppen“. Patienten, Politik, Selbst-
verwaltungskörperschaften und Kostenträger hätten 
ganz unterschiedliche erwartungen an den einzelnen 
arzt und würden die frage, an welchen Maßstäben ein  
ein guter arzt zu bemessen sei, ganz unterschiedlich 
beantworten. resümierend stellte Prof. Büttner fest, 
dass es deshalb keine verbindliche, allgemeingültige 
und abschließende Definition geben könne. Gleich-
wohl wagte der festredner dann doch eine zusammen-
fassende Beschreibung: „Der gute arzt ist der arzt, den 
wir Ärzte uns wünschen, wenn wir selbst einmal krank 
sind“, so Prof. Büttner. einfühlsame Menschlichkeit sei 
dabei eine wesentliche Voraussetzung, auch wenn sie 
letztlich nicht abrechenbar sei. n

*Oliver Kahl ist Verwaltungsdirektor der KVMV.

20. Jubiläum auf dem Gynäkologentag
Von Oliver Kahl*
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Prof. Dr. Heinz-Herbert Büttner geht 
in seinem Vortrag der Frage nach, 
ob es den guten Arzt gibt.

Dr. Christian Albring, Bundesverband der Frauenärzte, Christine 
Mertink, Ärztekammer M-V, Oliver Kahl, KVMV, Ulrich Freitag, 
Berufsverband der Frauenärzte M-V (v.l.)
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„Im ärztlichen Bereitschaftsdienst erwarten Sie die un-
terschiedlichsten fälle, aber angst vor einsätzen brau-
chen Sie nicht zu haben“, berichtet Dr. astrid Buch, 
fachärztin für allgemeinmedizin und Moderatorin der 
Veranstaltung, den teilnehmern 
der fortbildungsveranstaltung. 
Sie fand am 5. und 12. November 
in rostock statt. ein bis zwei Mal 
im Jahr organisiert die Kassen-
ärztliche Vereinigung M-V (KVMV) 
eine solche fortbildung an zwei 
aufeinanderfolgenden Mittwoch-
nachmittagen für alle interessier-
ten Ärzte und das Interesse ist 
groß. Deshalb wurde die Veran-
staltung bereits zum sechsten Mal 
von der KVMV durchgeführt. Ne-
ben allgemeinen Informationen 
zum ärztlichen Bereitschaftsdienst 
erhalten die teilnehmer vor allem 
einblicke in die anforderungen 
im Bereitschaftsdienst aus Sicht 
verschiedenster fachgebiete, weil erfahrene referen-
ten aus ihrer Bereitschaftsdienstpraxis berichten. So 
werden u.a. typische kinderärztliche, gynäkologische 
oder auch orthopädische Bereitschaftsdienstfälle vor-
gestellt. ebenso werden neurologische, psychiatrische 
und augenärztliche erkrankungen beleuchtet. aber 
auch auf allgemeine fragen zur Bereitschaftsdienst-
ordnung, zur Handhabung der im Bereitschaftsdienst 
notwendigen formulare sowie zur Durchführung der 

ärztlichen Leichenschau erhalten die interessierten Ärz-
te antworten. für Neueinsteiger als auch bereits erfah-
rene Ärzte ist das Seminar somit eine gute Möglichkeit, 
die eigenen Kenntnisse zu festigen und zu vertiefen. 

Interessenten der fortbildung im Bereitschaftsdienst 
können sich gern vorab für die nächste Veranstaltung 
vormerken lassen. außerdem wird das KV-Journal 
rechtzeitig über den nächsten fortbildungstermin in-
formieren.

Bei fragen zum Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
steht Madeleine Jegotka, abt. Sicherstellung, unter 
tel.: 0385.7431 168, zur Verfügung. n

Kompetent unterwegs
im ärztlichen Bereitschaftsdienst

Von Madeleine Jegotka

KaSSeNÄrZtLICHe VerSorGuNG

Das Versorgungswerk  
sinnvoll ergänzen –  

den Krankenversicherungsbeitrag  
deutlich entlasten!

Büro Schwerin Büro Rostock Büro Neubrandenburg Büro Penzlin Büro Stralsund
Neumühler Str. 22 Wilhelm-Külz-Platz 5 Kamillenweg 7 Gartenweg 8 Barther Str. 64 b
19057 Schwerin 18055 Rostock 17033 Neubrandenburg 17217 Penzlin 18437 Stralsund
Tel. 0385 7431338 Tel. 0381 3757735  Tel. 0395 4222813 Tel. 03962 221866 Mobil 0172 3827331
Fax 0385 7431340 Fax 0381 3757736 Fax 0395 3506127 Fax 03962 221867 
Heilwesenservice@inter.de  Heilwesenservcie@inter.de Heilwesenservice@inter.de Heilwesenservice@inter.de Heilwesenservice@inter.de 

Fordern Sie jetzt ihre individuelle Lösung an.
Vereinbaren Sie noch dieses Jahr einen Termin!
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Ermächtigung
Dr. med. Bijan Zendeh Zartoshti, Chefarzt der abteilung für 
Innere Medizin am Krankenhaus Bad Doberan, die ermäch-
tigung wird um die Durchführung der Kapselendoskopie bei 
erwachsenen nach den eBM-Nummern 13425 und 13426 er-
weitert, ab 18. September 2014.

DeMMIN

Praxissitzverlegung
Dr. med. angelika Peters, Praktische Ärztin in Jarmen, Demmi-
ner Str. 9, ab 17. November 2014.

GreIfSwaLD/oStVorPoMMerN

Ende von Zulassungen
Dr. med. otto-Martin Zips, facharzt für Hals-Nasen-ohren-
heilkunde in wolgast, ab 1. Juli 2015;

Dr. med. Dagmar Zips, fachärztin für Hals-Nasen-ohrenheil-
kunde in wolgast, ab 1. Juli 2015.

Die Zulassung haben erhalten
Dipl.-Med. annette Ziutelis, fachärztin für Hals-Nasen-ohren-
heilkunde für wolgast, ab 1. Juli 2015;

Dipl.-Med. Valdas Ziutelis, facharzt für Hals-Nasen-ohrenheil-
kunde für wolgast, ab 1. Juli 2015.

Genehmigung einer überörtlichen
Berufsausübungsgemeinschaft
Dr. med. Heike roloff, Dr. med. Maike Bollmann, Dr. med. 
Holger Streckenbach, fachärzte für Diagnostische radiologie 
mit Vertragsarztsitz in Greifswald, Pappelallee 1 und Dr. med. 
Hans-ulrich Behrndt, facharzt für radiologie mit Vertrags-
arztsitz in wolgast, Chausseestr. 46, ab 1. oktober 2014. als 
Hauptbetriebsstätte wurde Greifswald, Pappelallee 1 benannt.

Genehmigungen von Anstellungen
Dr. med. rainer Becker und Dipl.-Med. Jörn Kraft, hausärztli-
che Internisten in anklam, zur anstellung von Dr. med. Kristin 
runge als fachärztin für allgemeinmedizin in ihrer Praxis, ab 
15. Januar 2015;

Dr. med. annette Möllmann und Dr. med. toralf Marten, fach-
ärzte für allgemeinmedizin in Neuenkirchen, zur anstellung 
von Katrin Last als fachärztin für allgemeinmedizin in ihrer 
Praxis, ab 1. februar 2015.

GÜStrow

Widerruf einer Anstellung
MVZ Bützow GmbH, zur anstellung von Dr. med. Steffen wer-
ner als hausärztlicher Internist, ab 1. oktober 2014.

Genehmigung einer Anstellung
MVZ Bützow GmbH, zur anstellung von Dr. med. Gesine eschen-
burg als fachärztin für allgemeinmedizin, ab 1. November 2014.

Ruhen der Zulassung
Dipl.-Med. anette Bassow, fachärztin für Kinder- und Jugend-
medizin in teterow, ab 10. oktober 2014 bis 31. März 2015.

NeuBraNDeNBurG/
MeCKLeNBurG-StreLItZ

Widerruf einer Anstellung
MVZ Neubrandenburg Mitte zur anstellung von Dr. med. Ma-
soud Khiabanchian als facharzt für Innere Medizin/Gastroen-
terologie, ab 1. oktober 2014.

Genehmigung einer Anstellung
Dr. med. Gabriele Kurschus und Dipl.-Med. Marlis Gerlach, 
fachärztinnen für frauenheilkunde und Geburtshilfe in Neu-
brandenburg, zur anstellung von Dr. med. Sandra thederahn 
als fachärztin für frauenheilkunde und Geburtshilfe in ihrer 
Praxis, ab 16. oktober 2014.

Ermächtigung
Dr. med. thomas thomsen, Chefarzt im Dietrich-Bonhoeffer-Kli-
nikum Neubrandenburg, die ermächtigung wird um die Durch-
führung der Kapselendoskopie bei erwachsenen nach den eBM-
Nummern 13425 und 13426 erweitert, ab 18. September 2014.

ParCHIM

Ende der Zulassung
Dr. med. Jörg Sommerfeld, facharzt für Innere Medizin in 
Sternberg, ab 1. oktober 2014.

Widerruf einer Anstellung
MediClin MVZ GmbH Plau am See, zur anstellung von Dr. 
med. anne Groth als fachärztin für Hals-Nasen-ohrenheilkun-
de, ab 1. oktober 2014.

roStoCK

Verzicht auf einen hälftigen Versorgungsauftrag
Dr. med. renate Masuch, fachärztin für Kinder- und Jugend-
medizin in rostock, ab 1. april 2015;

Dipl.-Med. rosemarie Gutzeit, fachärztin für Kinder- und Ju-
gendmedizin in rostock, ab 1. april 2015.

Die Zulassung hat erhalten
Dr. med. Silke Hamp, fachärztin für Kinder- und Jugendmedi-
zin/Neonatologie für rostock, für die haus- und fachärztliche 
Versorgung, ab 1. april 2015.

Genehmigungen von Anstellungen
MVZ der universitätsmedizin rostock GmbH, zur anstellung 
von Dr. med. Marianne Paul als fachärztin für Kinder- und Ju-
gendmedizin ausschließlich für den Standort der Nebenbe-
triebsstätte in rostock, Schiffbauerring 59, ab 1. Januar 2015;

Dr. med. fritz Darsow und Dr. med. Christoph Piontke, fach-
ärzte für orthopädie in rostock, zur anstellung von thomas 
Schiller als facharzt für orthopädie und unfallchirurgie in ihrer 
Praxis, ab 1. oktober 2014;

Dr. med. Lothar Sommer, facharzt für Diagnostische radiolo-

Der Zulassungsausschuss beschließt über Zulassungen und Ermächtigungen zur Teilnahme an der vertrags-
ärztlichen Versorgung. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung Sicherstellung der KVMV, Tel.: 0385.7431 369.

Zulassungen und Ermächtigungen



gie in rostock, zur anstellung von Dr. med. elke fischer-funk 
als fachärztin für radiologie, ab 16. oktober 2014;

Dr. med. eckhardt Krieger, facharzt für orthopädie in rostock, 
die anstellung von Dr. med. andreas Kusserow als facharzt für 
orthopädie und unfallchirurgie in seiner Praxis bleibt beste-
hen, der Beschluss vom 20. august 2014 wird aufgehoben.

Widerruf von Anstellungen
MVZ der universitätsmedizin rostock GmbH, zur anstellung 
von Dr. med. Martina Donat als fachärztin für Mikrobiologie 
und Infektionsepidemiologie im MVZ, ab 16. august 2014;

MVZ der universitätsmedizin rostock am Standort Südstadt 
gGmbH, zur anstellung von Dr. med. Victor Lewitzki als fach-
arzt für Strahlentherapie im MVZ, ab 1. September 2014;

Dr. med. Lothar Sommer, facharzt für Diagnostische radio-
logie in rostock, zur anstellung von Dr. med. Christian Spors 
als facharzt für radiologie und von Dr. med. olga Goldberg 
als fachärztin für Diagnostische radiologie in seiner Praxis, ab 
16. oktober 2014.

Ermächtigungen
Prof. Dr. med. thomas Mittlmeier, Direktor der Chirurgischen 
Klinik und Leiter der abteilung für unfall- und wiederherstel-
lungschirurgie der universitätsmedizin rostock, ist für unfall-
chirurgische Leistungen und für Leistungen der wiederherstel-
lungschirurgie bei Patienten mit rheumatologischer und/oder 
hämophiler Grunderkrankung auf Überweisung von niederge-
lassenen fachärzten für Chirurgie und fachärzten für orthopä-
die ermächtigt. ausgenommen sind Leistungen, die die Klinik 
gemäß § 115 a und b SGB V erbringt, bis 31. Dezember 2016;

Prof. Dr. med. anselm Jünemann, Direktor der augenklinik 
der universitätsmedizin rostock, wird für konsiliarärztliche 
Leistungen im rahmen des fachgebietes augenheilkunde auf 
Überweisung von niedergelassenen fachärzten für augen-
heilkunde und der ermächtigten abteilung für tropenmedizin 
und Infektionskrankheiten der Klinik für Innere Medizin des 
universitätsklinikums rostock ermächtigt, bis 30. Juni 2015.

rÜGeN

Ende der Zulassung
Dr. med. regina Gehrke, fachärztin für frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Bergen, ab 2. Januar 2015.

Die Zulassung hat erhalten
Stephanie Siebenhüner, fachärztin für frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Bergen, ab 2. Januar 2015.

Genehmigung einer Anstellung
Dipl.-Med. Jens-ullrik Schubert, facharzt für Innere Medizin/
Nephrologie in Bergen, zur anstellung von Dipl.-Med. eva-
Maria Kinze als fachärztin für Innere Medizin/Nephrologie in 
seiner Praxis, ab 1. oktober 2014;

Dr. med. Sven aurich und Dr. med. Hendrik Scheuschner, 
fachärzte für Chirurgie/unfallchirurgie in Bergen, zur anstel-
lung von Dipl.-Med. werner Giesel als facharzt für Chirurgie 
in ihrer Praxis, ab 16. oktober 2014.

Ruhen der Zulassung
Lutz aßmann, facharzt für Chirurgie in Binz, ab 1. November 
2014 bis 28. februar 2015.

SCHwerIN/
wISMar/NorDweStMeCKLeNBurG

Ende der Zulassung
Dr. med. Karin Krüger, fachärztin für orthopädie in Schwerin, 

ab 5. Januar 2015.

Die Zulassung hat erhalten
Dr. med. Steffen fritz rotzoll, facharzt für orthopädie für 
Schwerin, ab 5. Januar 2015.

Genehmigung einer Anstellung
thomas eggert-Hackenberg, Praktischer arzt in wismar, zur 
anstellung von Katrin Schmidt als fachärztin für allgemein-
medizin in seiner Praxis, ab 1. oktober 2014.

Widerruf von Anstellungen
Dr. med. Lothar Sommer, facharzt für Diagnostische radiolo-
gie in rostock, zur anstellung von Dr. med. Christian Spors als 
facharzt für radiologie für den Standort der Nebenbetriebs-
stätte in wismar, ab 16. oktober 2014;

MVZ Schwerin west GmbH, zur anstellung von Dr. med. ulrike 
Garling als fachärztin für Innere Medizin/Kardiologie im MVZ, 
ab 16. September 2014.

Praxissitzverlegung
Dr. med. Kathrin Kohlen, fachärztin für allgemeinmedizin in 
wismar, Lübsche Str. 50, ab 1. Januar 2015.

Ermächtigung
Dr. med. Matthias Kasbohm, Klinik für Kinder- und Jugendme-
dizin der HeLIoS Kliniken Schwerin, ist für diagnostische und 
therapeutische Leistungen des teilgebietes Kinderkardiologie 
auf Überweisung von Vertragsärzten und ermächtigten Ärzten 
der Kinderklinik der HeLIoS Kliniken Schwerin ermächtigt, bis 
31. Dezember 2016.

StraLSuND/NorDVorPoMMerN

Genehmigungen von Anstellungen
MVZ Diaverum Stralsund GmbH, zur anstellung von Dr. med. 
Maike edna Baumann als fachärztin für allgemeinmedizin im 
MVZ, ab 1. oktober 2014;

MVZ für radiologie und Nuklearmedizin Stralsund GmbH, zur 
anstellung von Dr. med. Iris reschke als fachärztin für Diag-
nostische radiologie, ab 16. oktober 2014;

Dr. med. Klaus-Heinrich Schweim, facharzt für radiologi-
sche Diagnostik in Stralsund, zur anstellung von Dr. med. Iris 
resch ke als fachärztin für Diagnostische radiologie in seiner 
Praxis, ab 16. oktober 2014.

ueCKer-raNDow

Ende der Zulassung
Dr. med. wojciech Gajewicz, facharzt für frauenheilkunde 
und Geburtshilfe in torgelow, ab 14. august 2014.

Praxissitzverlegungen
Dr. med. Dipl.-Med. ursula thiele, fachärztin für Neurologie und 
Psychiatrie in ueckermünde, oststr. 6, ab 1. November 2014;

Dipl.-Med. Brigitte Zirzow, fachärztin für Neurologie und Psy-
chiatrie in ueckermünde, oststr. 6, ab 1. November 2014;

Dipl.-Med. Heidrun Körk, Praktische Ärztin in Löcknitz, Zum 
wasserturm 14, ab 20. oktober 2014.

Der Zulassungsausschuss und der Berufungsausschuss 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorstehenden 
Beschlüsse noch der Rechtsmittelfrist unterliegen.



Die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern schreibt auf Antrag folgende Vertragsarztsitze zur 
Übernahme durch einen Nachfolger aus, da es sich um für weitere Zulassungen gesperrte Gebiete handelt.

Öffentliche Ausschreibungen
von Vertragsarztsitzen gem. § 103 abs. 3 a und 4 SGB V

Planungsbereich/Fachrichtung Übergabetermin Bewerbungsfrist Nr.

Hausärztliche Versorgung

Mittelbereich Schwerin Stadtgebiet

Hausarzt nächstmöglich 15. Dezember 2014 15/05/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Dezember 2014 21/03/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Dezember 2014 08/07/13

Hausarzt nächstmöglich 15. Dezember 2014 12/03/14

Hausarzt (Praxisanteil) 1. Juli 2015 15. Dezember 2014 18/02/14

Hausarzt 1. Juli 2015 15. Dezember 2014 12/05/14

Mittelbereich Neubrandenburg Stadtgebiet

Hausarzt (halber Vertragsarztsitz) nächstmöglich 15. Dezember 2014 17/01/14/1

Mittelbereich Stralsund Stadtgebiet

Hausarzt 1. august 2015 15. Dezember 2014 08/10/14

Allgemeine fachärztliche Versorgung

Planungsbereich Rostock

Psychologischer Psychotherapeut 1. februar 2015 15. Dezember 2014 20/10/14

Planungsbereich Greifswald/Ostvorpommern

facharzt für Psychotherapeutische Medizin
(halber Praxisanteil) nächstmöglich 15. Dezember 2014 11/09/14

Ärztliche Psychotherapie
(halber Praxisanteil eines Vertragsarztsitzes) 1. März 2015 15. Dezember 2014 15/09/14

Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche
(halber Psychotherapeutensitz) nächstmöglich 15. Dezember 2014 21/01/14/1

Psychologischer Psychotherapeut
(halber Psychotherapeutensitz) nächstmöglich 15. Dezember 2014 18/10/14

Schwerin/Wismar/Nordwestmecklenburg

Ärztliche Psychotherapie nächstmöglich 15. Dezember 2014 17/10/14

Planungsbereich Stralsund/Nordvorpommern

facharzt für augenheilkunde 1. oktober 2015 15. Dezember 2014 23/01/14

Planungsbereich Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz

facharzt für augenheilkunde 31. März 2015 15. Dezember 2014 22/08/14

Planungsbereich Bad Doberan

facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten nächstmöglich 15. Dezember 2014 06/01/14

facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nächstmöglich 15. Dezember 2014 20/05/14



Planungsbereich Demmin

facharzt für urologie (halber Praxisanteil) nächstmöglich 15. Dezember 2014 30/09/14

Planungsbereich Güstrow

facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 1. april 2015 15. Dezember 2014 24/09/14

Planungsbereich Ludwigslust

facharzt für Nervenheilkunde 31. Dezember 2015 15. Dezember 2014 17/06/14

Planungsbereich Parchim

facharzt für frauenheilkunde und Geburtshilfe nächstmöglich 15. Dezember 2014 02/12/13

facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 3. Januar 2015 15. Dezember 2014 02/01/14

Planungsbereich Rügen

facharzt für Chirurgie nächstmöglich 15. Dezember 2014 07/11/13

Psychologischer Psychotherapeut (halber Praxisanteil) 1. März 2015 15. Dezember 2014 16/09/14

Planungsbereich Uecker-Randow

facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten 31. Dezember 2014 15. Dezember 2014 20/10/14

Gesonderte fachärztliche Versorgung

KV-Bezirk (Land Mecklenburg-Vorpommern)

facharzt für Nuklearmedizin (Praxisanteil) nächstmöglich 15. Dezember 2014 20/01/14

Die ausschreibungen erfolgen zunächst anonym. Bewerbungen sind unter angabe der ausschreibungsnummer an 
die Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern, Postfach 16 01 45, 19091 Schwerin, zu richten.

Den Bewerbungsunterlagen sind beizufügen:
Auszug aus dem Arztregister; Nachweise über die seit der Eintragung in das Arztregister ausgeübten ärztlichen 
Tätigkeiten; Lebenslauf; Behördenführungszeugnis im Original.

Zur besseren orientierung sind Karten zu den verschiedenen Planungsbereichen auf den Internetseiten der KVMV 
eingestellt unter: Für Ärzte  Arzt in MV  Bedarfsplanung  Planungsbereiche.
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Auf Schloss Wiligrad ist der Gabentisch schon reich gedeckt. Auf der 24. Kunstbörse werden aktuell mehr 
als 600 Werke von 60 zeitgenössischen Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundeslän-
dern präsentiert. 

Nun ja, ein Gabentisch? ein tisch ist es eigentlich nicht. 
es sind Vitrinen, bestückt mit edlem Schmuck, außerge-
wöhnlich in Material, form und farbe. es sind Podeste, 
die bildnerisches Kunstwerk tragen. Gesichter, tiere, 
reiter und – wie passend in 
der Vorweihnachtszeit – alta-
re en miniature. es sind Stän-
der mit exklusiver Kleidung 
aus feinstem Material. es sind 
tische, auch, mit accessoires 
aus Glas und Porzellan. und 
es sind vor allem die wände. 
Bis auf den letzten Quadrat-
zentimeter wurde die Hän-
gung von Bildern und Grafi-
ken, von Holzschnitten und 
radierungen akribisch vollen-
det. Petersburg lässt grüßen 
und lenkt den Blick in der tat 
nicht auf das einzelne werk, 
sondern den reichtum des 
zu Präsentierenden. ein Ge-
schenk, nicht nur für Kunst-
freunde.

Die aktuelle exposition des vor 
den toren der Landeshaupt-
stadt beheimateten Kunstver-
eins zeigt bei dieser Kunst-
börse mit den vorgestellten 
werken einen Querschnitt zeit-
genössischen Schaffens. ein je-
der wird seinen Genuss finden beim wandeln in den einst 
herzoglichen räumen von Johann albrecht, der ganz zum 
ende des 19. Jahrhunderts das Kleinod selbst und sei-
ne zum Spazieren einladenden Parkanlagen an den stei-
len Hängen des Schweriner Sees errichten ließ. es sind 
räume, wie geschaffen, um das erfüllen von wünschen 
möglich zu machen. und weil es weihnacht wird, ist der 
(Gaben-) tisch dann doch ganz wichtig. Daheim, in den 
eigenen vier wänden, um mit dem einen oder anderen 
Mitbringsel aus wiligrad dem fest besonderen Glanz zu 
verleihen. Die Kunstbörse in diesem Schloss ist eine Ver-
kaufsausstellung, deren Besuch trotz großer termindichte 
in jedem Kalender platziert werden sollte.

auf Schloss wiligrad wird das Modell der klassischen 
Kunstausstellung liebevoll gepflegt. Nicht nur an ad-
ventstagen, sondern in allen Jahreszeiten. Das Po-
tenzial an abwechslung ist überraschend, ebenso die 

Diversität der Kunstschaffen-
den. Nur eines zieht sich, ei-
ner tragenden Säule gleich, 
durch jede Schau: höchste 
Qualität. Sie ist ein Marken-
zeichen des Vereins, der seit 
1991 immer wieder neue an-
sätze findet, um das Kunst-
geschehen der Gegenwart 
jedermann zugänglich zu ma-
chen. und Künstler beschert 
mit zusätzlicher Gelegenheit, 
wahrgenommen zu werden, 
weiß ulf H. rickmann. Der 
Schweriner zeigt acryl und 
aquarell, kommt immer wie-
der und gern nach wiligrad, 
wo er seit anbeginn seine 
Handschrift in die entwick-
lung des ausstellungsge-
schehens einbringt. 

Sein Lieblingsstück mag je-
der selbst für sich ausma-
chen. Beispielsweise annette 
wandrer’s Keramikkatze, die 
übers Schachbrett schleicht, 

oder den Karpfen wider wil-
len, zu dem Grit Piolka das fischbesteck gleich mitge-
liefert hat. Vielleicht sind es auch die acht Schiffe von 
Johannes Mann, die trotz des windes vom See her Kurs 
halten. und, wer weiß das schon, vor anker gehen. auf 
einem tisch, voll mit schönen Gaben... 

Die Kunstbörse auf Schloss wiligrad, wiligrader Str. 17 
in Lübstorf ist dienstags bis samstags von 10 bis 17 uhr, 
sonn- und feiertags von 11 bis 17 uhr geöffnet. Der ein-
tritt kostet 3,50 euro, ermäßigt: 2,50 euro. n

*Barbara Arndt ist freie Journalistin in Schwerin.

24. Kunstbörse auf Schloss Wiligrad 
Von Barbara Arndt*

Flacher Stier, Keramik, von Annette Wandrer

Foto: Barbara Arndt
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Geburtstage
50. Geburtstag

4.12. Dr. med. Stefan Heinrich,
 ermächtigter arzt in Stralsund;
4.12. Prof. Dr. med. frank Dombrowski,
 angestellter MVZ-arzt in Greifswald;
11.12. Dipl.-Psych. andreas Geisler,
 niedergelassener Psychologischer
 Psychotherapeut in Boizenburg;
29.12. Dr. med. andreas führer,
 einrichtungsarzt in rostock;
29.12. Dr. med. frank Mönnich,
 niedergelassener arzt in Greifswald.

60. Geburtstag

4.12. Dipl.-Med. Sabine Jungkurth,
 niedergelassene Ärztin in Grimmen;
13.12. Dr. med. thomas Külz,
 niedergelassener arzt in rostock;
30.12. Dr. med. Gerlinde feest,
 niedergelassene Ärztin in rostock.

65. Geburtstag
2.12. Dr. med. rosemarie Merz,
 angestellte Ärztin in Güstrow;
24.12. Dr. med. Christel Mattern,
 niedergelassene Ärztin in teterow.

 ti

VeraNStaLtuNGeN I PerSoNaLIeN

Wir gratulieren allen auf
das Herzlichste und wünschen
beste Gesundheit und
gute Schaffenskraft!

Regional

rostock – 13. Dezember 2014

Jahrestagung des Landesverbandes M-V im Berufsver-
band der Deutschen Dermatologen

Hinweise: ort: pentahotel rostock, Schwaansche Str. 6 
(Kröpeliner Str.), 18055 rostock; Beginn: 9.00 bis 15.00 
uhr; Leitung: Dr. med. andreas timmel.
Information/Anmeldung: CongressCompany Jaenisch 
GmbH, tannenweg 22/Speicher II, 18059 rostock, 
tel.: 0381.8003980, fax: 0381.8003988, e-Mail: CCJ.
rostock@t-online.de. 

Güstrow – 28. Januar 2015

Balintgruppenarbeit/Qualitätszirkel 2015

Hinweise: Inhalt: Balint-Gruppen sind arbeitsgruppen 
von etwa acht bis zwölf Ärztinnen und Ärzten, die sich 
unter der Leitung eines erfahrenen Psychotherapeuten 
regelmäßig treffen, um über „Problempatienten“ aus 
ihrer Praxis zu sprechen. Ziel ist eine verbesserte arzt-
Patient-Beziehung, die schließlich zu einem verbesser-
ten Verständnis und einer verbesserten Behandlung 
des Patienten führen soll; elf termine im Jahr, Beginn: 
28. Januar 2015 – jeden letzten Mittwoch im Monat 
um 19.00 uhr; ort: Psychotherapeutische/Psychoana-
lytische Praxis Dipl.-Psych. Christoph Hübener, Beim 
wasserturm 4, 18273 Güstrow; teilnehmerkreis: Ärzte 
aller fachrichtungen; Leitung: Dipl.-Psych. Christoph 
Hübener, Psychologischer Psychotherapeut/Psycho-
analytiker; pro abend drei fortbildungspunkte – Ge-
samtzertifizierung am ende des Jahres.
Information/Anmeldung: Sabine Hinz (Sekretari-
at), tel.: 03843.219019, fax: 03843.219018, e-Mail: 
ChHuebener@t-online.de. 

Lübstorf – 28. Januar 2015 

Begleitkinder in der entwöhnungsbehandlung –
eine besondere Herausforderung für eltern und Kinder

Hinweise: ort: aHG Klinik Schweriner See, am See 4, 
19069 Lübstorf, raum 163; Beginn: 15.00 bis 16.30 
uhr; 2 fortbildungspunkte der ÄK MV; anmeldung 
nicht erforderlich.
Information: aHG Klinik Schweriner See, am See 4, 
19069 Lübstorf, tel.: 03867.900-0 oder 03867.900-165, 
fax: 03867.900-600, e-Mail: fkschwerin@ahg.de, Inter-
net: www.ahg.de/schwerin. ti

Foto: Halina Zaremba/www.pixelio.de

http://www.ahg.de/AHG/Standorte/Schweriner_See/
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Der Weihnachtsmann im Arbeitsamt
Von Klaus Britting*

als Gottlieb den anruf von der arbeitsagentur erhält, ist 
er überglücklich. Der Direktor will ihn persönlich spre-
chen! erstaunlich, denn es geht nur um einen Job als 
weihnachtsmann. erwartungsvoll betritt Gottlieb die ein-
gangshalle und steuert zielstrebig das Schild „Informa-
tion“ an. „Ich möchte zum Direktor“, sagt Gottlieb be-
stimmt. „Zum Herrn Direktor!“, korrigiert der grauhaarige 
Herr und lächelt ihn an, wie man einen Schüler betrachtet, 
der den Kultusminister sprechen will. „In welcher ange-
legenheit?“ „Ich soll als weihnachtsmann arbeiten“, 
antwortet Gottlieb. „als weihnachtsmann ..., da ge-
hen Sie bitte auf Zimmer 207.“

Gottlieb läuft zu fuß in die zweite etage. Vor 
Zimmer 207 wartet nur ein Mann. Kaum hat 
Gottlieb Platz genommen, kommt der schon 
dran. Die neue organisationsstruktur scheint zu 
greifen, denkt Gottlieb. Bevor er in seiner Zeitung 
die erste Seite überflogen hat, öffnet sich die tür 
wieder, Gottlieb tritt ein. „Guten Morgen“, sagt 
die aparte rothaarige, „Sie suchen also einen Job als 
weihnachtsmann.“ „Ja, das heißt, ich habe schon ei-
nen ...“, erwidert Gottlieb zögernd. „weshalb sind Sie 
dann bei mir?“ „Ich soll zum Herrn Direktor“, sagt Gott-
lieb. „aha, Sie haben doch sicher schon die Papiere, 
oder?“ „welche Papiere?“, fragt Gottlieb. „erstens den 
Gesundheitsnachweis. Schließlich wollen wir nicht, dass 
Sie familien mit kleinen Kindern infizieren! Zweitens die 
Nikolaus-Quali. Drittens die Sozialversicherungsfreistel-
lungsbescheinigung. Viertens ....“ Das telefon läutet. 
„wie soll der heißen?“, fragt die rothaarige. Sie wen-
det sich zu Gottlieb: „Sind Sie Herr faust?“ „Ja!“, sagt 
Gottlieb erwartungsvoll. „warum sagen Sie nicht gleich, 
dass Sie einen termin mit dem Herrn Direktor haben? 
Meine Zeit ist kostbar! Schließlich arbeiten wir nach 
dem neuen Konzept! Gehen Sie bitte auf Zimmer 333.“

Gottlieb läuft sofort eine etage höher, klopft an die tür, 
hört ein kräftiges „Herein“ und drückt die Klinke. Der 
Direktor kommt ihm gleich entgegen: „Sie sind doch 
Schauspieler. Ich möchte Sie fragen, ob Sie auf unserer 
weihnachtsfeier den weihnachtsmann spielen wollen, 
wir hatten noch nie einen.“ Gottlieb, der eigentlich von 
einem engagement am großen theater geträumt hat, 
ist enttäuscht, fasst sich aber sofort: „Kein Problem!“ 
Der Direktor gibt ihm die dreiseitige Liste der abtei-
lungsleiter und bespricht mit ihm, was er bei seiner an-
sprache sagen soll. „also, Donnerstag, 17. Dezember, 
15 uhr“, ruft er ihm beim abschied zu.

Gottlieb kommt pünktlich zur feier. er klopft an die 
tür von Zimmer 333. Niemand rührt sich, die tür ist 
zugesperrt. um keine Zeit zu verlieren, zieht er sein 
prächtiges Nikolauskostüm in der toilette an. als er 
wieder heraustritt, versucht er es noch einmal bei Zim-
mer 333. Keine reaktion auf sein Klopfen. Hinter sich 
hört er eine Stimme: „Da ist jetzt zu, die sind alle be-
schäftigt.“ Gottlieb dreht sich um. „tolles Kostüm!“, 
sagt der Mann, „Sie müssen auf Zimmer 207!“ Gott-
lieb läuft im eilschritt die Stufen hinunter und erreicht 
keuchend Zimmer 207. er klopft und öffnet gleichzeitig 
die tür. Die hübsche rothaarige pudert sich eben und 
sieht bezaubernd aus in ihrem abendkleid. „wir haben 
jetzt geschlossen, heute ist weihnachtsfeier!“, ruft sie 
hektisch. „Mein Name ist faust, Gottlieb faust, ich bin 
der weihnachtsmann!“, sagt Gottlieb betont fröhlich. 
„Kommen Sie morgen mit allen Papieren, dann sehen 
wir weiter.“ „aber ich bin doch der weihnachtsmann 
für die heutige feier!“, stöhnt Gottlieb. „Dann gehen 
Sie zum Direktor, Zimmer 333“, erwidert die rothaari-
ge genervt. „aber da war ich doch schon, da ist zuge-
sperrt“, fleht Gottlieb sie an. „tut mir leid, aber ich bin 
nur für die weihnachtsmannvermittlung zuständig. Sie 
müssen schon den Dienstweg einhalten – auch wenn 
Sie der weihnachtsmann sind!“ n

*Klaus Britting ist freier Autor.
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Arztkinder in Not – Jede Spende hilft!

Die unterstützung von arztkindern, deren eltern sich auf Grund von 
Notsituationen oder persönlichen Schicksalsschlägen in finan-
ziell prekärer Lage befinden, ist der Schwerpunkt der Stif-
tungsarbeit. Insbesondere die Zahl der Halbwaisen und 
waisen aus arztfamilien, die auf eine unterstützung 
durch die Stiftung angewiesen sind, hat sich in den 
letzten Jahren stark erhöht. oft sind es ganz per-
sönliche einzelschicksale mit vielen Sorgen und 
Nöten. aber auch die Hilfestellung bei der Be-
rufseingliederung von Ärztinnen und Ärzten 
sowie die schnelle und unbürokratische un-
terstützung bei Schicksalsschlägen und Not-
lagen als Hilfe zur Selbsthilfe sind ein wichti-
ger Bestandteil der Stiftungsarbeit. 

Helfen Sie mit, diese unverzichtbare Hilfe 
aufrecht zu erhalten und auszubauen.

unterstützen Sie mit Ihrer Spende die ar-
beit der Hartmannbund-Stiftung „Ärzte 
helfen Ärzten“ – damit wir auch in Zukunft 
dort Hilfe leisten können, wo sie gebraucht 
wird.

Dr. Klaus reinhardt
Vorsitzender der Stiftung „Ärzte helfen Ärz-
ten“, Vorsitzender Hartmannbund – Verband 
der Ärzte Deutschlands e. V. 

Dr. waltraud Diekhaus
Stellvertretene Vorsitzende der Stiftung
„Ärzte helfen Ärzten“, ehrenmitglied der 
Medical women`s International association

Prof. Dr. frank ulrich Montgomery
Präsident der Bundesärztekammer und
des Deutschen Ärztetages

Dr. Peter engel
Präsident der Bundeszahnärztekammer,
arbeitsgemeinschaft der Deutschen
Zahnärztekammern e. V.

Dr. andreas Gassen
Vorsitzender der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung

Anzeige

* Ursprünglich als Hilfswerk zur Unterstützung mittelloser
  Kollegenkinder aus der damaligen DDR gegründet.

Eine Unterstützung durch die Stiftung erfolgt generell ohne Rücksicht auf
die Zugehörigkeit der Ärztinnen und Ärzte oder ihrer Angehörigen zum Hartmannbund. 

Spendenkonto der Stiftung:
Deutsche apotheker- und Ärztebank eG Stuttgart
IBAN: De88 3006 0601 0001 4869 42
BIC (SWIFT CODE): DaaeDeDDxxx

online-Spende unter: www.aerzte-helfen-aerzten.de

Seit mehr als einem halben Jahrhundert kümmert sich die Hartmannbund-Stiftung „Ärzte helfen 
Ärzten“* um in Not geratene Arztfamilien mit einem zentralen Gedanken – kollegiale Hilfe zu leisten. 
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Der Vorstand und die Mitarbeiter
der Kassenärztlichen Vereinigung M-V
wünschen allen Journalleserinnen und -lesern
besinnliche und erholsame Feiertage.


